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 Der Bürgermeister 
  
 

X. Wahlperiode 

Sitzungsvorlage Nr. H 135 V 

Vorberatung 
Haupt- und Finanzausschuss 

Vorberatung 
keine 

Beschlussfassung 
Rat 

 

 

öffentlich 

Datum: 27.01.2016 

Amt/Aktenzeichen 
10/10 23 100 

Auskunft erteilt: 
Frau Müller-Deilmann 

Mitwirkung durch 
./. 

Anregung der Republikaner NRW zum Verbot von Burka und Nikab  

1. Sachverhalt: 

Die Republikaner NRW (REP) regen mit Schreiben vom 21.01.2016 an den Bürgermeister 
der Gemeinde Grefrath gemäss § 24 GO NRW an, dass der Rat ein Burka- und Nikabverbot 
für alle öffentlichen Räume und Plätze erlässt (Anlage 1). 
Aus gegebenem Anlass hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB 
NRW) mit Schnellbrief Nr. 30/2016 vom 26. Januar 2016 darauf hingewiesen, dass der 
Antrag unzulässig ist und begründet seine Rechtsauffassung (Anlage 2).  
Der StGB NRW weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anregung dem Rat bzw. zuständigen 
Ausschuss vorzulegen ist, da § 24 GO NRW dem Bürgermeister kein eigenes formelles 
Vorprüfungsrecht einräumt (Befassungspflicht des Rates). 
Der Rat kann die Eingabe als unzulässig zurückweisen, ohne sich mit ihr inhaltlich 
auseinandersetzen zu müssen. 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die Vorlage berührt den Haushaltsplan nicht. 

3. Beschlussentwurf: 

Der Rat der Gemeinde Grefrath weist die Anregung der Republikaner NRW vom 21.01.2016, 
für alle öffentlichen Räume und Plätze in Grefrath ein Burka- und Nikabverbot zu erlassen, 
als unzulässig zurück. 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen: 

 Anregung der REP NRW vom 21.01.2016 

 Schnellbrief des StGB NRW vom 26.01.2016 
      
      
 
 
 
 
Lommetz



 

  
 
 
 



G:\Ausschuesse-Rat\Haupt_u_Finanzausschuss\Legislaturperiode 10\Vorlagen\H135_V.docx 

 
 
 
 



G:\Ausschuesse-Rat\Haupt_u_Finanzausschuss\Legislaturperiode 10\Vorlagen\H135_V.docx 

 


